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 Der Plan wurde erarbeitet in Anlehnung an den
1
• Rahmen-Hygieneplan gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz für Schulen und sonstige Ausbil-

dungseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden (2011).

• Hygieneplan des Niedersächsisches Landesgesundheitsamtes (Arbeitshilfe zur Erstellung des 

Hygieneplans für die Schule auf der Grundlage des § 36 Infektionsschutzgesetz, 2017).

• Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule (05.08.2020).
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1. Einleitung

Gemeinschaftseinrichtungen, so auch Schulen, sind durch das Zusammenleben und 
die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Personen von besonderer hygienisch-epide-
miologischer Bedeutung. Sie bedürfen deshalb großer Aufmerksamkeit, um das 
Wohlbefinden, die Gesundheit und die Erziehung zu hygienischem Verhalten - be-
sonders auch im Hinblick auf Infektionskrankheiten - zu sichern.


Übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu 
erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, ist Zweck des Infektionsschutz-
gesetzes. Darüber hinaus ergeben sich aus dem Gesetz konkrete Verpflichtungen für 
Gemeinschaftseinrichtungen bzw. deren Leitungen, insbesondere aus den §§ 33 bis 
36 (zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen).


Alle Schulen müssen nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
schuli-schen Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 
Infektionsschutzge-setz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Ge-
sundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen.


2. Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen

In der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind für den Schulbetrieb im 1. Schul-
halbjahr 2020/2021 in § 17 Abs. 1 das Szenario A, in § 17 Abs. 2 das Szenario B 
und in § 17 Abs. 3 das Szenario C beschrieben.


2.1.Szenario A – Eingeschränkter Regelbetrieb 

Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Ab-
standsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prin-
zips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen verstanden, die aus 
mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung 
möglichst unverändert bleiben. Dadurch lassen sich im Infektionsfall die Kontakte 
und Infektionswege wirksam nachverfolgen. 


Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der 
Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.


Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:


• Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens 
(z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies 
gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).


• Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Hals-
schmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. 
Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. 
h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein 
wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.


• Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit


o Fieber ab 38,5°C oder
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o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit 
deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder


o anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar 
ist,


sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird 
dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden 
soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten 
sind.


2.2.Szenario B – Schule im Wechselmodell 

Wenn es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen sollte und 
das örtli-che Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen ei-
nen eingeschränk-ten Regelbetrieb (Szenario A) nicht mehr zulässt, wird in Abstim-
mung mit dem örtlichen Ge-sundheitsamt in Szenario B gewechselt, welches eine 
Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vorsieht. 


Es gilt dann wieder: 


• maximal 16 Personen in Präsenzunterricht 


• Mindestabstand von 1,5 Metern auch wieder innerhalb der Lerngruppen 


• Wechsel von Präsenzunterricht und verpflichtendem „Lernen zu Hause“ 


Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert, die nicht durch Vorerkrankun-
gen erklärbar sind, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden (z. B. bei 
schwerem Husten, Halsschmerzen, erhöhter Temperatur, akutem, unerwartet aufge-
tretenem Infekt – insbesondere der Atemwege). Die Ärztin oder der Arzt wird dann 
entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll 
und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind.


2.3.Szenario C – Quarantäne und Shutdown 

Bei lokalen oder landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt 
das Szenario C in Kraft. Neben regionalen Schließungen ganzer Schulen können 
auch einzelne Jahrgänge, Klassen oder Gebäudenutzer durch das Gesundheitsamt 
in Quarantäne versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen dann aus-
schließlich zu Hause und die Lehrkräfte leiten an und kommunizieren regelmäßig mit 
den Schülerinnen und Schülern.


3. Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der 
Schule und Wiederzulassung


In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden 
und eine Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:


• Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.


• Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und 
unter häuslicher Quarantäne stehen.
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Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. 
R. beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.


Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet 
das ört-lich zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien 
aus der Isolie-rung" des Robert Koch-Instituts (RKI) (https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuarti-ges_Coronavirus/Entlassmanagement.html).


Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu 
betrachten ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshy-
gienische Bewertung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt.


4. Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unter-
richts-/Be-treuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt 
oder, wenn die Person abgeholt werden muss, vor dem Sekretariat isoliert. Dies gilt 
auch für Kinder oder Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg 
tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind 
auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen.


Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden! 
Um andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig, vorher 
telefonisch Kontakt aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis in-
formiert dann über das weitere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der 
ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 zu erreichen: Nur in 
Notfällen sollte die 112 kontaktiert werden.


5. Meldepflicht

Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzutei-
len.


Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t 
und § 7 Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Ver-
dacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemein-
schaftseinrichtungen dem Gesundheitsamt zu melden.


6.  Zutrittsbeschränkungen

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht 
regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Mini-
mum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund un-
ter Einhaltung des Mindestab-stands von 1,5 Metern erfolgen (z. B. Elternabende, 
Schuleingangsuntersuchungen).


Die Kontaktdaten dieser Personen sind zu dokumentieren.


Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungs-
berech-tigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes 
sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Er-
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forderliche Informationen z. B. über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder 
eines Schülers sind den Erziehungsbe-rechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.


Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzuhaltenden Maßnahmen in-
formiert werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich des Infektionsschutzes vor 
dem COVID-19-Virus gelten.


7. Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnah-
men


Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal und andere Mitwirkende (z. B. im 
Rahmen der Betreuung oder der ganztägigen Beschulung), die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schullei-
tung oder eine von ihr beauf-tragte Person zu unterrichten bzw. zu unterweisen.


Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, insbesondere die Händehygiene 
und der Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckungen, sind mit allen Schülerinnen und 
Schülern altersangemessen zu thematisieren und einzuüben.


Auf die Bedeutung der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an Haltestellen 
am Schul-gelände soll hingewiesen werden, ggf. auch durch Aushang.


Die Information von schulfremden Personen über die bestehenden Hygieneregeln ist 
z. B. durch Aushang am Schuleingang und/oder Information auf der schulischen In-
ternetseite zu gewährleisten.


8. Wichtigste Maßnahmen 

8.1.Kontaktvermeidung

Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Es soll keinen 
unmittelbaren körperlichen Kontakt geben.

Berührungen sind zu vermeiden: keine Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust 
und kein Händeschütteln. 

Zur Reduzierung der Kontakte werden unterschiedliche Zeitfenster für die großen 
Pausen eingerichtet. 


Um die Kontaktvermeidung zu erleichtern, setzt die Oberschule Stadtoldendorf für 
die Zeit der Corona-Beschränkungen in den Pausenbereichen das Handyverbot für 
die großen Pausen aus:


Handys dürfen lautlos individuell genutzt werden.

Bild- und Tonaufnahmen bleiben verboten.


8.2.Abstandsgebot 

Außerhalb der Kohorten ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen einzuhalten (auch zwischen Lehrkräften, Pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beschäftigten der Schule, Erziehungsberech-
tigten und Besuchern). 
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Die neue Sitzordnung im Lehrerzimmer gewährleistet die Einhaltung der Abstän-
de.


Schülerinnen oder Schüler mit Schulbegleitung sind als eine Einheit (als Tandem) 
aus zwei Personen anzusehen, die untereinander, soweit dies in dem Unterstüt-
zungsbedarf der Schülerin oder des Schülers begründet ist, von der Abstands-
pflicht befreit sind.


In den Gängen und Treppenhäusern wird der Markierung entsprechend auf 
der rechten Seite gegangen. 

Alle Schüler/Innen gehen nach dem Klingeln selbstständig im Rechtsverkehr ein-
zeln hintereinander in ihre Klasse.


Aber: Schüler/Innen, die Fachunterricht in Chemie, Physik, Technik oder Haus-
wirtschaft haben, warten im Foyer I, bis sie von den Fachlehrern abgeholt 
werden.


Am Eingang der WC-Anlagen wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewie-
sen, wie viele Personen sich in diesem Bereich aufhalten dürfen (Zahl in Abhängig-
keit der Anzahl der Toiletten/Urinale).


Schüler/Innen dürfen Toiletten nur einzeln aufsuchen! 

Das aufsichtführende schulische Personal achtet verstärkt darauf, dass die Schüle-
rinnen und Schüler die Verhaltens- und Hygieneregeln insbesondere in den WC-An-
lagen einhalten und sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in dem 
Bereich aufhalten. 

8.3.Kohortenprinzip

Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des Auftretens von 
Infektionen möglichst wenig Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. 
Im Idealfall bildet eine Klasse/Lerngruppe eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber 
eine Kohorte maximal einen Schuljahrgang. Davon abgewichen werden kann nur bei 


• der Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten, 


• Darüber hinaus können kohortenübergreifende Lerngruppen angeboten wer-
den, wenn das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowohl beim Betreten und 
Verlassen des Unterrichtraums als auch während des Unterrichts zwischen 
den Schülerinnen und Schülern der Kohorten eingehalten wird. So können z. 
B. jahrgangsübergreifende oder sogar schulübergreifende Lerngruppen ange-
boten werden.


Generell gilt es, Lerngruppen so konstant wie möglich zu halten und die Zusam-
mensetzung zu dokumentieren. Durch die Definition von Gruppen in fester über-
schaubarer Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kon-
takte und Infektionswege wirksam nachverfolgen.


Für die Klassenverbände werden feste Sitzpläne erarbeitet, die auf dem 
Lehrertisch deponiert werden. Die Einzeltische werden nach dem Schach-
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brettmuster mit grünen bzw. roten Namensschildern beklebt. Durch die 
Farben wird für den Fall, dass Unterricht wieder im Wechselmodell stattfin-
den muss, die Gruppenzugehörigkeit definiert.  

Auch für den Fachunterricht werden feste Sitzpläne erstellt und dokumen-
tiert. 

Es soll vorrangig frontal unterrichtet werden. Bei anderen Sozialformen 
(Parterarbeit/ Gruppenarbeit) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Sportunterricht findet im Klassen- oder Kursverband und außerunterrichtlicher 
Schulsport in Gruppen bis höchstens 30 Personen innerhalb der festgelegten 
Kohorten statt.


Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) agieren 
grundsätzlich kohortenübergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten 
eingesetzt werden müssen. Daher ist der o. a. Personenkreis angehalten, das 
Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schülerinnen und Schülern einzuhal-
ten, wo immer dies möglich ist.


Wichtig:  

Für Szenario B gilt abweichend: 

Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern ist zwischen allen Perso-
nen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, generell zu beachten. Das 
Kohorten-Prinzip wird ausgesetzt. 

8.4.Persönliche Hygiene

Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sollen die folgenden Maßnah-
men eingehalten werden, die auch allgemein empfohlen werden.


Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z. B. 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.


Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigs-
ten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen.


Nicht in das Gesicht fassen: insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.


8.4.1.Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden

• nach Husten oder Niesen


• nach dem Toilettengang


• nach Handkontakt mit Tieren
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8.4.2.Händedesinfektion

• nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; 


• nach dem Betreten des Schulgebäudes ; 
2

• vor dem Betreten der Mensa; vor dem Essen


• wenn Händewaschen nicht möglich ist oder bei Kontamination mit Körperse-
kreten.


Die Hände sollen trocken sein.

Ca. 3 – 5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben.

Unter waschenden Bewegungen in die Hände einreiben. Dabei darauf achten, 
dass die Fingerkuppen und -Zwischenräume, Daumen und Nagelfalze berück-
sichtigt werden.

Während der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minuten) 
müssen die Hände mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.


8.4.3.Tragen von Einmalhandschuhen

Bei der Nahrungszubereitung im Hauswirtschaftsunterricht werden Einmalhand-
schuhe getragen.


Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist zudem bei vorhersehbarem Kontakt 
mit Wunden, Ausscheidungen, Blut usw. notwendig (zum Beispiel zum Aufwi-
schen von Blut oder Erbrochenem).


Einmalhandschuhe sollen stets situativ getragen werden und sind sofort nach 
Durchführung der betreffenden Maßnahme über den Restmüll zu entsorgen. Bei 
der Entsorgung ist darauf zu achten, dass Kontaminationen der Umgebung un-
terbleiben.


8.4.4.Ausstattung für Notfälle

Bestimmte Situationen (zum Beispiel Erbrechen bei viralen Infektionen) machen 
es notwendig, dass Hygienematerial ad hoc verfügbar ist. 


Im Sekretariat ist ein Depot mit den folgenden Artikeln eingerichtet: 


➢ 1 Rolle Haushaltspapier 


➢ Einmal-Wischtücher (zum Beispiel aus Fließ) 


➢ kleine Müllbeutel (zum Beispiel 30 Liter) 


➢ 1 kleine Flasche alkoholisches viruzides Händedesinfektionsmittel 


➢ Dosierbeutel mit einem viruziden Flächendesinfektionsmittel 


 Hier weichen wir aufgrund der räumlichen Gegebenheiten von den Vorgaben ab, die Ss sollen sich die Hände 2

beim Betreten des Gebäudes die Hände desinfizieren. Entgegen der Vorgaben haben wir uns auch gegen Hän-
dewaschen nach Abnahme des Mund-Nasen-Schutzes entschieden, weil nach unserer Einschätzung die zusätz-
lichen Bewegungen im Klassenraum kontraproduktiv wären.

8



➢ 1 Eimer mit Skala 


➢ Paar-Einmal-Schutzhandschuhe (groß) 


Schülerinnen und Schüler dürfen für Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit 
potentiell infektiösen Substanzen (zum Beispiel Sanitär) nicht herangezogen wer-
den.


8.4.5.Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

In den Foyers, auf den Gängen und Fluren ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) zu tragen. Diese ist selbst mitzubringen.


Für Notfälle hält Frau Stapelberg Masken bereit, die für 50 ct über das Sekretari-
atsfenster von außen gekauft werden können.


Bei der Nutzung von Spielplatzgeräten dürfen keine Schals, Halstücher oder sta-
bilen Baumwollmasken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als 
MNB verwendet werden. 


Im Unterricht besteht keine Maskenpflicht, so lange Schülerinnen und Schüler an 
ihrem Platz sitzen. Die lange Tragedauer wäre sehr belastend. Bei Bewegung im 
Klassenraum aber werden die Masken wieder getragen (Tafeldienst…).


Die Masken sollen, wenn sie abgenommen werden, in der Tasche verwahrt wer-
den. Empfohlen wird die Nutzung von Plastiktüten oder Dosen.


Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder 
Lungenerkrankung, das Tragen einer MNB nicht zumutbar ist und die dies durch 
ärztliches Attest belegen können, sind von der Verpflichtung ausgenommen.


Die Verwendung von Visieren stellt keine gleichwertige Alternative zu MNB dar, 
da Visiere nicht die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des Speichel-/
Schleim-Tröpfchenauswurfs reduzieren, sondern maximal die direkt auf die 
Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Das tatsächliche Rückhaltevermögen 
für Aerosole ist aufgrund der Umströmung des Visiers sehr begrenzt. Ähnliches 
gilt für Plexiglastrennwände (Spuckschutz).


An Haltestellen am Schulgelände ist im Rahmen der Aufsicht darauf zu achten, 
dass in diesem Bereich die Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bede-
ckung gem. der Niedersächsischen Corona-Verordnung gilt. Soweit möglich, ist 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.


8.4.6.Umgang mit gemeinsam benutzten Gegenständen

Persönliches, z. B. Trinkbecher, Handys, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte … 
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden. Jeder isst ausschließlich das 
selbst mitgebrachte Frühstück.


Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien 
können grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden – dies gilt so-
wohl für die Materialien, die im Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen 
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für die Materialien, die im Rahmen der unterrichtsersetzenden bzw. unterrichts-
unterstützenden Lernsituationen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause 
bearbeitet worden sind. Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.


8.4.7.Lüftung 

Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüf-
tung der Räume zu achten. Wenn möglich, sollte durchgängig gelüftet werden. 


Wichtig ist warme Kleidung, die vor Durchzug und Kälte schützt.


• Mindestens alle 45 Minuten, besser alle 20 Minuten, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster über 3 bis 10 (in 
Abhängigkeit von der Außentemperatur) Minuten vorzunehmen, wenn mög-
lich auch öfter während des Unterrichts. 


• Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften. 


• Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften. 


Schülerinnen und Schüler können als „Lüftungsdienst“ zum Beispiel an das Lüften 
erinnern und ggfs. das Öffnen und Schließen der Fenster übernehmen. 


Eine alleinige Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft aus-
getauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für 
die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Die Öffnungsbegrenzun-
gen an horizontalen Schwingflügelfenstern dürfen allerdings aufgrund der hohen Un-
fallgefahr nicht außer Kraft gesetzt werden. 


Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht 
geöffnet werden, ist der Raum für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist 
eine effektive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.


8.4.8.Speiseneinnahme 

Der Kioskverkauf findet vom Fenster der Mensa 1 aus auf dem Hof statt. Eine Ein-
bahnstraßenregelung ist eingerichtet.


Beim gemeinsamen Mittagessen sind die verschiedenen Kohorten räumlich und/
oder zeitlich voneinander getrennt. Der Plan ist auch Grundlage der Dokumentation 
zur Kontaktnachverfolgung. 


Außerdem gilt:


• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essensausgabe haben während der 
Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.


• Eine Möglichkeit zur Händereinigung oder Händedesinfektion steht bereit.


• Die Zeitpunkte des Betretens bzw. des Verlassens durch die jeweilige Kohorte 
sowie der Sitzplan werden durch die aufsichtsführenden Lehrer dokumentiert.
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Obwohl eine Übertragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel un-
wahrscheinlich ist, soll das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich von 
Geburtstagen, aus hygienischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte 
beschränkt werden.


8.5.Dokumentation und Nachverfolgung 

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektions-
ketten. 

Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontakt-
management durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem 
Folgendes zu beachten: 

• Dokumentation der Zusammensetzung der Kohorten

• Dokumentation der Abweichungen vom Kohorten-Prinzip, z. B. bei Ganztags- 

und Betreuungsangeboten

• Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbü-

chern

• Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler ist für jeden Klassen- 

oder Kursverband zu dokumentieren (Sitzpläne) und bei Änderungen anzu-
passen. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden. 


• Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten 
Personals (z. B. über den Stunden- und Vertretungsplan)


• Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z. B. Handwerkerinnen 
und Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterin-
nen und Fachleiter, außerschulische Kooperationspartner, Erziehungsberech-
tigte) mit Namen, Telefonnummer und Zeitpunkt des Betretens/Verlassens, z. 
B. in einem Besucher-buch


Diese Dokumentation ist drei Wochen aufzubewahren und muss dem Gesund-
heitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung ge-
stellt werden können. 

Zur Dokumentation werden die bestehenden Dokumentationssysteme genutzt: 

Klassen/Kursbücher, Vertretungspläne und Besucherlisten (Sekretariat, Schulso-
zialarbeiterin, Schulberufslotsin, Hausmeister) genutzt. Der Datenschutz wird 
gewährleistet.


8.6.Zuständigkeiten des Landkreises

Reinigungs- und Desinfektionspläne, Belehrungen des Mensapersonals und 
Ausstattung der Schule mit Einmalhandtüchern, Seife und Desinfektionsmittel 
liegen in der Verantwortung des Landkreises.
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